
Bebauungsplan „Weiherbrünnele“ Donaueschingen, Ortsteil Neudingen – förmliche Beteiligung 
16.03.2021                      Seite 1 
 
    
 
 
 
 
TEIL I: STELLUNGNAHMEN VON BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGERN ÖFFENTLICHER BE-
LANGE 
 
 
 
Nachfolgend genannte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben keine Stellungnahme abgegeben: 
 
Stadt Donaueschingen, SG 53 Bauordnung 
Stadt Donaueschingen, SG 93 Städtisches Wasserwerk 
Stadt Donaueschingen, Ortsverwaltung Neudingen 
Stadt Donaueschingen, SG 35 Brandschutz/ Katastrophenschutz 
Energiedienst Netze GmbH 
Zweckverband Gasfernversorgung Baar 
 
Zu den von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange vorgebrachten Stellungnahmen wird auf den nachfol-
genden Seiten stichwortartig Stellung genommen.  
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Nr. 1 Stadt Donaueschingen, Liegenschaften 
 Schreiben vom 22.12.2020 BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass keine Bedenken vorge-
bracht werden. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die erfor-
derlichen Grundstücksgeschäfte abgeschlossen 
wurden. 
 
Die Nutzung des Grundstücksstreifens wird bei-
behalten. Es besteht in Rücksprache mit dem 
Sachgebiet Liegenschaften die Möglichkeit, dass 
der östliche Grundstückseigentümer diesen 
Grundstücksteil zu einem späteren Zeitpunkt er-
werben kann. 
 
Das Flurstück 1667 wird in der Begründung er-
gänzt. 
 
Eine Festlegung der Bauabschnitte erfolgt nicht 
im Bebauungsplan. 
 
Für die an den Rainlesbach angrenzenden Häu-
ser ist eine Regenwasserentwässerung in den 
Rainlesbach vorgesehen. Es ist kein Doppelan-
schluss an den Regenwasserkanal vorgesehen. 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 2 Deutsche Telekom Technik GmbH, NL SW 
 Schreiben vom 04.01.2021 BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 3 Regierungspräsidium Stuttgart, Landesamt für Denk-
malpflege 

 Schreiben vom 12.01.2021 
BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 

 

 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stel-
lungnahme vom 23.09.2020 weiterhin Bestand 
hat. 
Es wird auf die Ausführungen und Berücksichti-
gung der Stellungnahme im Rahmen der frühzei-
tigen Beteiligung hingewiesen. Zur besseren Dar-
stellung werden die Ausführungen erneut darge-
stellt: 
Das Kulturdenkmal wurde als nachrichtliche 
Übernahme in den Bebauungsplan aufgenom-
men. 
Eine archäologische Voruntersuchung wurde mit 
dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt 
und soll im Rahmen der Erschließungsarbeiten 
erfolgen 
Der Hinweis zu den ggf. notwendigen Rettungs-
grabungen und den damit verbundenen Zeitauf-
wand wurde in den Hinweisen aufgenommen. 
Die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 20 und 
27 DSchG wurde in den Hinweisen aufgenom-
men. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 4 Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung Wirtschaft, 

Raumordnung, Bau-, Denkmal und Gesundheitswesen 
 Schreiben vom 12.01.2021 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 

 

 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass auf die 
weiterhin gültige Stellungnahme vom 26.08.2020 
verwiesen wird 
Es wird auf die Ausführungen und Berücksichti-
gung der Stellungnahme im Rahmen der frühzei-
tigen Beteiligung hingewiesen. Zur besseren Dar-
stellung werden die Ausführungen erneut darge-
stellt: 
 
Der Gewässerrandstreifen ist als öffentliche Grün-
fläche mit der zusätzlichen Funktion als Aus-
gleichsfläche festgesetzt. Eine Siedlungsentwick-
lung ist in diesem Bereich nicht vorgesehen. Der 
Gewässerrandstreifen soll möglichst naturnah als 
Hochstaudenflur entwickelt werden. 
 
Die Berücksichtigung der Belange der Landwirt-
schaft und des Erhalts guter landwirtschaftlicher 
Böden erfolgte bereits im Rahmen der Aufstellung 
des Flächennutzungsplans und des Standortal-
ternativenvergleichs. Der Bedarf an Ausweisung 
von Wohnbauflächen ist vorhanden. Die landwirt-
schaftlichen Flächen wurden bereits von der Stadt 
erworben. 
 
1. 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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2. 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
3. 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 5 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Amt für Abfall-

wirtschaft 
 Schreiben vom 13.01.2021 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Der Wendehammer bleibt in seiner jetzigen Form 
bestehen. Die Abfälle werden in dem vorgelager-
ten Kreuzungsbereich bereitgestellt. 
§ 8 Abs. 4 bis 6 der Abfallwirtschaftssatzung des 
Schwarzwald-Baar-Kreises sind entsprechend 
anzuwenden. 
 
Ein solcher Erdmasseausgleich findet sich in 
Punkt 8.4 der textlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplans wieder. Demnach ist überschüssi-
ger Bodenaushub zu vermeiden. Unbelasteter 
verwertbarer Erdaushub ist einer Wiederverwer-
tung zuzuführen. Der Bodenaushub ist, falls mög-
lich, innerhalb des Grundstücks wieder zu verwer-
ten. Eine Deponierung ist nur in Ausnahmefällen 
zulässig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 6 Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-

Baar 
 Schreiben vom 11.01.2021 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 

 

 

 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 7 Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geolo-
gie, Rohstoffe und Bergbau 
 Schreiben vom 19.01.2021 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 

 

 
Es wird zur Kenntnisnahme genommen, dass die 
Stellungnahme vom 23.09.2020 weiterhin gültig 
ist und keine weiteren Hinweise oder Anregungen 
vorgebracht werden. 
Es wird auf die Ausführungen und Berücksichti-
gung der Stellungnahme im Rahmen der frühzei-
tigen Beteiligung hingewiesen. Zur besseren Dar-
stellung werden die Ausführungen erneut darge-
stellt: 
 
Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzli-
cher Regelungen, die im Regelfall nicht über-
wunden werden können. 
Keine - Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maß-
nahmen, die den Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstandes 
Keine - Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Geotechnik 
Ein Baugrundgutachten wurde im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens beauftragt und erstellt. 
 
Boden 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass zur Pla-
nung aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, 
Anregungen oder Bedenken vorgetragen werden. 
 
Mineralische Rohstoffe 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass zum Pla-
nungsvorhaben aus rohstoffgeologischer Sicht 
keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vor-
gebracht werden. 

 
Kenntnisnahme 
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Grundwasser 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus hyd-
rogeologischer Sicht zum Planungsvorhaben kei-
ne Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorge-
bracht werden. 
 
Bergbau 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Plan-
gebiet nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet 
liegt und nicht von Altbergbau oder Althohlräumen 
betroffen ist. 
 
Geotopschutz 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belan-
ge des geowissenschaftlichen Naturschutzes 
nicht tangiert werden. 
 
Allgemeine Hinweise 
Werden zur Kenntnis genommen. 
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Nr. 8 Stadt Hüfingen 
 Schreiben vom 09.02.2021 BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 

 
 

 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnisnahme genommen, dass 
keine Anregungen und Einwände bestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 9 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Straßenbauamt 
 Schreiben vom 01.02.2021 BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 

 
 

 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine er-
neute Stellungnahme nicht erforderlich ist und die 
Stellungnahme vom 22.09.2020 weiterhin Be-
stand hat. 
Es wird auf die Ausführungen und Berücksichti-
gung der Stellungnahme im Rahmen der frühzei-
tigen Beteiligung hingewiesen. Zur besseren Dar-
stellung werden die Ausführungen erneut darge-
stellt: 
 
Das durch die RASt 06 vorgeschriebene Sichtfeld 
wird durch die Festsetzung von Flächen, die von 
Bebauung freizuhalten sind gesichert. Der zeich-
nerische und textliche Teil des Bebauungsplans 
wurden entsprechend angepasst und ergänzt. 
 
Ein entsprechender Bereich ohne Ein- und Aus-
fahrt wurde im zeichnerischen Teil des Bebau-
ungsplans ergänzt, damit das Baugrundstück 
zwischen beiden Wegeanschlüssen aus Gründen 
der Verkehrssicherheit aus dem Plangebiet her-
aus erschlossen wird. 
 
Baugrenzen/ Abstände zur Kreisstraße 
Die Baufenster wurden entsprechend angepasst. 
 
Im Bereich der Kreisstraße ist keine Bepflanzung 
vorgesehen 
 
Straßenentwässerung 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Bauliche Änderungen/ Anpassungen an der 
Kreisstraße 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Immissionsschutz 
Wird zur Kenntnis genommen 
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Nr. 10 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Amt für Umwelt, 

Wasser- und Bodenschutz 
 Schreiben vom 12.02.2021 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Abwasser: 
Die Untersuchung im Rahmen des geotechni-
schen Gutachtens hat ergeben, dass keine Mög-
lichkeit zur Versickerung besteht. 
 
Bodenschutz: 
Die Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung wird entspre-
chend angepasst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung wird ent-
sprechend angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ablehnung 
 
 
 
 
Zustimmung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung 
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In Rücksprache mit dem Amt für Umwelt, Wasser- 
und Bodenschutz wird von einer Dachbegrünung 
auf ca. 1/3 aller Dächer und Nebenanlagen aus-
gegangen. Die Bilanzierung wird entsprechend 
den festgelegten Werten angepasst. 

 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung 
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Nr. 11 Stadt Donaueschingen, Tiefbau 
 Schreiben vom 01.09.2020 BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niederschlagswasser 
Wird in den textlichen Festsetzungen übernom-
men. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung 
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Nr. 12 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Landwirt-

schaftsamt Donaueschingen 
 Schreiben vom 11.02.2021 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 
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Die Annahmen zur Emissionsermittlung und 
Transmissionsberechnung, die ACCON in dem 
Gutachten zugrunde gelegt hatte, führt zu höhe-
ren Geruchsbeiträgen als bei der Berücksichti-
gung der im Schreiben vom 02.02.2021 aufge-
führten Randbedingungen. Im Sinne dieser worst-
case-Betrachtung kann davon ausgegangen wer-
den, dass im Gutachten die realen Ge-
ruchsimmissionen im Plangebiet überschätzt 
werden. Die gutachterliche Aussage der Untersu-
chung hat somit Bestand.  
 
Die Problematik des Fahrsilos auf dem Flurstück 
1660 wird durch den Bebauungsplan nicht um-
gangen. Die gutachterliche Einschätzung ergab, 
dass durch die vorhandenen Fahrsilos keine un-
zulässigen Geruchsimmissionen auf den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans einwirken. Aus 
diesem Grund ist keine Lösung notwendig. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ablehnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Der landwirtschaftliche Weg wurde in dem ge-
nannten Bereich durch das Tiefbauamt der Stadt 
Donaueschingen vermessen. Der Weg weist dort 
eine Breite zwischen 2,86m an der schmalsten 
Stelle und 2,90m an der breitesten Stelle auf. Zur 
Einhaltung des Banketts sind mögliche Einfrie-
dungen der Baugrundstücke erst 0,5m ab der 
Grundstücksgrenze zulässig. 
Es ist anzumerken, dass diese Problematik nicht 
erst durch den Bebauungsplan entstanden ist.  

 
 
 
Zustimmung 
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Nr. 11 Umweltbüro, GVV Donaueschingen 
 Schreiben vom 12.02.2021 BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 
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Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die vorgeschlagenen Konkretisierung sind so 
teilweise nicht praktikabel und werden nicht über-
nommen. 
 
 
 
 
 
Wird teilweise in den Hinweisen übernommen. 
 
 
 
 
 
 
Wird ergänzt. 
 
Bei der Entwässerungsplanung handelt es sich 
derzeit lediglich um einen Vorentwurf. Die Festle-
gung der Leitungstrasse erfolgt nicht im Rahmen 
des Bebauungsplans. 
Die Festsetzung einer Pflanzbindung (Pfb 1) sieht 
den dauerhaften Erhalt und die Pflege des Bau-
mes (Nr. 6) vor. Abgängige Bäume sind gem. 
6.10 der textlichen Festsetzungen des Bebau-
ungsplans durch standortgerechte Bäume zu er-
setzen. 
Der Wurzelbereich der Bäume (mind. die Boden-
oberfläche unter der Krone, möglichst zzgl. 1,5 m 

 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Ablehnung 
 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung 
 
Ablehnung 
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zu allen Seiten) ist mit einem stabilen Zaun vor 
Auswirkungen durch Baumaßnahmen während 
der Bauzeit zu sichern.  
 
Ein entsprechendes Pflanzgebot (Pfg 6) wird in 
den Bebauungsplan aufgenommen. Dieses sieht 
die Pflanzung einer Hecke aus standortgerechten 
heimischen Gehölzen in diesem Bereich vor. 
Eine Thuja- oder Kirschlorbeerhecke ist derzeit 
nicht möglich, da diese nicht in der Pflanzliste 
aufgeführt werden. 
 
Die Pflanzliste für Pfg 1 wird entsprechend ange-
passt. 
 
Bäume 1. Ordnung sind im Pfg 2 aufgrund ihrer 
Kulissenwirkung für das südlich angrenzende 
Vogelschutzgebiet ausgeschlossen.  
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Das Baugebiet Weiherbrünnele ist für einen län-
gerfristigen Zeithorizont angesetzt und soll damit 
der momentanen aber auch zukünftigen Nachfra-
ge nach Bauplätzen nachkommen. 
Ein Bebauungsplan gibt nur eine maximale Dichte 
vor, aber keine minimale. Es können keine Fest-
setzungen diesbezüglich getroffen werden, dass 
Grundstücke bzw. die Häuser eine bestimmte 
Einwohnerdichte aufweisen müssen. 
Durch das Eigentumsrecht steht es grundsätzlich 
jedem frei, mehrere Grundstücke zu kaufen und 
diese zusammen zu legen. 
Flächennutzungspläne legen häufig eine Dichte 
fest, diese geht von einer bestimmten Größe der 
Haushalte aus. Die Dichte variiert aber aufgrund 
sich ständig ändernder Rahmenbedingungen und 

 
 
 
 
Zustimmung 
 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung 
 
 
Ablehnung 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Ablehnung 
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regionaler Unterschiede. 
 
Beim Umweltbelang Fläche bezieht sich die ge-
ringe Betroffenheit sowohl auf die Einhaltung des 
Nachhaltigkeitsziels der Nationalen Nachhaltig-
keitsstrategie als auch auf die Inanspruchnahme 
von großen unzerschnittenen Freiflächen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Nach Rücksprache mit dem Amt für Umwelt, 
Wasser- und Bodenschutz wird eine Dachbegrü-
nung auf 1/3 aller Dächer und Nebenanlagen an-
gesetzt. Dieser Wert wird der Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung zugrunde gelegt. Die 
Bilanzierung wird entsprechend angepasst. 
 
Nach Rücksprache mit dem Amt für Umwelt, 
Wasser- und Bodenschutz bestehen keine Ein-
wände bei der Verwendung der Bodenfunktions-
werte der BK50. Die Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung für das Schutzgut Boden erfolgt so-
mit auf Grundlage der BK50. 
 
Ein Verweis auf die Monitoringmaßnahmen wird 
in der Begründung des Bebauungsplans ergänzt. 

 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Zustimmung 
 
 
 
 
 
 
Ablehnung 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung 
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Nr. 12 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Baurechts- und 

Naturschutzamt; Untere Naturschutzbehörde 
 Schreiben vom 12.02.2021 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 
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1. 
Kap. 0 
Der Umweltbericht wird entsprechend angepasst. 
 
Der Umweltbericht wird entsprechend angepasst. 
 
 
Kap. 2.3 
Der Umweltbericht wird entsprechend angepasst. 
 
 
Kap. 3.2.1 
Aufgrund von Lichtraumprofilen sind im Straßen-
bereich häufig besondere Wuchsformen erforder-
lich. Des Weiteren unterliegen Straßenbäume 
erheblichen Belastungen. Die Standortbedingun-
gen machen es erforderlich, dass auch andere 
Sorten zulässig sind. Gattung und Art können 
dennoch standortgerecht sein.  
 
Kap. 3.2.1 
Wird ergänzt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung 
 
Zustimmung 
 
 
 
Zustimmung 
 
 
 
Ablehnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung 
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Kap. 4 
- Der Gewässerrandstreifen wird als gewässerbe-
gleitende Hochstaudenflur entwickelt. Die Ein-
griffs-Ausgleichs-Bilanzierung wurde entspre-
chend angepasst. 
 
- Bei der hier vorgeschlagenen Vorgehensweise 
erfolgt eine Doppelbilanzierung der Fläche mit 
Dachbegrünung. Die Fläche würde in diesem Fall 
einmal mit 1 ÖP (von Bauwerk bestandene Flä-
che) und nochmals mit 4 ÖP (Dachbegrünung) 
bilanziert werden. Daher wird an der bisherigen 
Methodik festgehalten. 
Nach Rücksprache mit dem Amt für Umwelt, 
Wasser- und Bodenschutz wird von einer Dach-
begrünung auf 1/3 aller Dächer und Nebenanla-
gen ausgegangen. Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz 
wird entsprechend angepasst. 
 
- Im Rahmen der Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung wurden die gängigen Arbeitshilfen 
(Empfehlung zur Bewertung von Eingriffen in Na-
tur und Landschaft in der Bauleitplanung sowie 
Ermittlung von Art und Umfang von Kompensati-
onsmaßnahmen sowie deren Umsetzung, Prof 
Dr. Küpfer, 2016; Allgemeine Bewertungsempfeh-
lung für die Eingriffsregelung in der Bauleitpla-
nung (baden-Württembergisches Eingriffsmodell), 
LfU, 2005) zugrunde gelegt. Demnach handelt es 
sich um eine Vorher-Nachher-Bilanzierung aller 
Biotoptypen, unabhängig ihrer Wertigkeit. Die 
Bewertung von Einzelbäumen erfolgt nach der 
Ökokonto-Verordnung BW dabei nicht über einen 

 
 
 
 
 
 
Zustimmung 
 
 
 
 
Ablehnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ablehnung 
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Flächenansatz, sondern durch die Ermittlung ei-
nes Punktwertes pro Baum (45.30). Das Biotop 
Garten (60.60) umfasst oft verschiedene Bio-
toptypen. Dies kann auch Obstbäume beinhalten, 
welche der flächenhaften Bewertung als Garten 
zugeschrieben werden können. In diesem Fall 
wäre eine Einzelfallbilanzierung der Biotoptypen 
innerhalb der jeweiligen Gartenflächen, wie dies 
die ÖKVO ausdrücklich ermöglicht, durchzufüh-
ren. Da jedoch die Einzelelemente nicht festge-
setzt werden, würde bei einer Pauschalbilanzie-
rung ausschließlich des Gartenbiotops die Quali-
tätssteigerung durch die verpflichtenden Baum-
pflanzungen nicht berücksichtigt.  Dies würde zu 
einer nicht gerechtfertigten Verzerrung der Bilanz 
führen und den Bedarf an externen Ausgleichs-
maßnahmen erhöhen. Im Übrigen werden anstatt 
der zulässigen 8 ÖP je Baum lediglich 4 ÖP an-
gesetzt, so dass hier den zulässigen Kulturformen 
und Sorten bereits Rechnung getragen wurde. 
 
 
2. 
Ein entsprechendes Pflanzgebot (Pfg 6) wird in 
den Bebauungsplan aufgenommen. Dieses sieht 
die Pflanzung einer Hecke aus standortgerechten 
heimischen Gehölzen in diesem Bereich vor. 
Eine Thujahecke ist derzeit nicht möglich, da Thu-
jaarten nicht in der Pflanzliste aufgeführt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung 
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Nr. 13 Landesnaturschutzverband Bade-Württemberg e.V. 
 Schreiben vom 01.09.2020 BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stel-
lungnahme im Auftrag des NABU Landesverban-
des von Baden-Württemberg, des BUND Regio-
nalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg und des 
Landesnaturschutzverbandes von Baden-
Württemberg erfolgt. 
 
Der Bedarf des Gebiets „Weiherbrünnele“ wurde 
im Rahmen des Flächennutzungsplans 2020 er-
mittelt. Zudem besteht eine große Nachfrage an 
Bauplätzen in Neudingen. Durch das Baugebiet 
soll die derzeitige und zukünftige Nachfrage ab-
gedeckt werden 
 
Aussagen zum Umfang und Zeitpunkt der Er-
schließung sind nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplans. 
 
Die Grundstücksgrößen werden nicht durch den 
Bebauungsplan vorgegeben. Die Vergabe der 
Grundstücke und die Festlegung der Grund-
stücksgrößen erfolgt im Rahmen einer Zuteilung 
bzw. beim Verkauf der Grundstücke durch den 
Ortschaftsrat. 
Doppelhäuser sind bereits zulässig. Die aus-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Ablehnung 
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schließliche Festsetzung von Doppel- und Mehr-
familienhäusern würde nichtmehr dem dörflichen 
Ortsrandcharakter entsprechen. Hierbei handelt 
es sich um städtische Wohnformen 
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Das Pfg 5 wird entsprechend ergänzt. 
 
 
Durch den Ausschluss von Bäumen 1. Ordnung 
soll eine Kulissenbildung auf das südlich angren-
zende Vogelschutzgebiet verhindert werden. 
 
 
Ein entsprechendes Pflanzgebot (Pfg 6) wird in 
den Bebauungsplan aufgenommen. Dieses sieht 
die Pflanzung einer Hecke aus standortgerechten 
heimischen Gehölzen in diesem Bereich vor. 
 
Die Aufschüttung am südlichen Rand des Bauge-
bietes ist eine Vorsorgemaßnahme. Mit Sturzflu-
ten ist aufgrund der geringen Neigung der land-
wirtschaftlichen Flächen selten zu rechnen, sie 
können aber nicht ausgeschlossen werden. Da-
her wird eine Ableitung der Niederschläge und 
damit auch der Sedimente in den Rainlesbach 
vorgesehen, die bei Sturzfluten auch ohne das 
geplante Baugebiet erfolgen würde. Die Aufschüt-
tung dient dem Schutz der Bebauung und ihrer 
Bewohner. 
 
Der Umweltbelang Boden wird im Umweltbericht 
nicht als gering betroffen eingestuft, in der Ein-
griffs-Ausgleichs-Bilanzierung wird daher auch ein 
entsprechender Ausgleich gefordert und geplant. 
 
Beim Umweltbelang Fläche bezieht sich die ge-
ringe Betroffenheit sowohl auf die Einhaltung des 
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Ablehnung 
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Nachhaltigkeitsziels der Nationalen Nachhaltig-
keitsstrategie als auch auf die Inanspruchnahme 
von großen unzerschnittenen Freiflächen. 
 
Die Aussagen des Umweltberichts beziehen sich 
auf die derzeitigen, geringen Lärmbeeinträchti-
gungen durch die landwirtschaftliche Nutzung. Da 
die Flächen nicht länger als landwirtschaftliche 
Flächen genutzt werden, ist dort mit keinem 
landwirtschaftlichen Lärm zu rechnen, somit 
ergibt sich eine Entlastungswirkung. Generell ist 
durch die Nutzung des Baugebietes mit keinen 
unzumutbaren Lärmbeeinträchtigungen zu rech-
nen. 
 
Zum Artenschutz: Im Gutachten wurde geprüft, ob 
sich Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 
ergeben. Dies konnte ausgeschlossen werden. 
Der Verlust des Nahrungshabitats stellt aber kei-
ne Beeinträchtigung der vorkommenden Vogelar-
ten dar, da die angrenzenden Freiflächen des 
Offenlandes Teil des Vogelschutzgebietes sind, 
das sich bis zur Donau erstreckt und somit ein 
großes Potenzial an Ausgleichsflächen für die 
hochmobile Artengruppe Vögel besteht. 
 
Im Bebauungsplan können nur bodenrechtliche 
Festsetzungen getroffen werden. Bei den vorge-
schlagenen Festsetzungen fehlt es an der boden-
rechtlichen Relevanz. 
Ergänzungen werden in den Hinweisen aufge-
nommen. 
 
In Rücksprache mit dem Amt für Umwelt, Wasser- 
und Bodenschutz wird eine Dachbegrünung auf 
1/3 der Dächer und Nebenanlagen angesetzt. 

 
 
 
 
 
Ablehnung 
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TEIL II: STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 
 
 
Zu den vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit wird auf den nachfolgenden Seiten stichwortartig Stellung ge-
nommen. 
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Nr. 1 Bürger 1 
 Schreiben vom 08.02.2021 BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 

 

 

 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird auf die Ausführungen und Berücksichti-
gung der Stellungnahme im Rahmen der frühzei-
tigen Beteiligung hingewiesen. Zur besseren Dar-
stellung werden die Ausführungen erneut darge-
stellt: 
 
Walmdächer werden als Dachform aufgenom-
men. 
 
Aussagen zum Umfang und Zeitpunkt der Er-
schließung sind nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplans. 
 
Die Grundstücksgrößen werden nicht durch den 
Bebauungsplan vorgegeben. Die Vergabe der 
Grundstücke und die Festlegung der Grund-
stücksgrößen erfolgt im Rahmen einer Zuteilung 
bzw. beim Verkauf der Grundstücke durch den 
Ortschaftsrat. 
 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 2 Bürger 2 
 Schreiben vom 20.09.2020 BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Berücksichtigung des § 1a Abs. 2 BauGB 
erfolgte bereits im Rahmen der Alternativenprü-
fung des Flächennutzungsplans. 
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Der Bebauungsplan Weiherbrünnele befindet sich 
derzeit im Aufstellungsverfahren. Damit ein Be-
bauungsplan aufgehoben werden kann, muss 
dieser zuerst durch den Gemeinderat beschlos-
sen und rechtskräftig aufgestellt werden. 
 
 
Sowohl bei der Stadtverwaltung, Fachgebiet 
Stadtplanung Donaueschingen als auch bei der 
Ortsverwaltung Neudingen sind in der Vergan-
genheit mehrere Interessensbekundungen bzgl. 
der Schaffung von neuen Bauplätzen im Gebiet 
Weiherbrünnele eingegangen. Zudem wurde der 
Bedarf bereits im Rahmen des Flächennutzungs-
plans ermittelt und entsprechend abgewogen. 
 
Die hier vorgebrachte Liste leerstehender Gebäu-
de in Neudingen ist teilweise fehlerhaft und nicht 
mehr aktuell.  
Zudem sind durch die Ortskernförderung 7 
Wohnobjekte in Neudingen gefördert und neuen 
Wohnzwecken zugeführt worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ablehnung 
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Die Anzahl der Baulücken ist nicht mehr aktuell. 
Der Zugriff auf Baulücken in privatem Eigentum 
gestaltet sich für Kommunen als äußerst schwie-
rig. 
 
 
 
Bei der Ermittlung des Bedarfs an Wohnbauland 
bei der Aufstellung des FNP wurde auch das Po-
tenzial der Innenentwicklung und damit die 
Schließung von Baulücken berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Neudingen verfügt über eine vielfältige Vereins-
struktur, sowie einen Bäckerladen und eine Metz-
gerei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Es besteht tagsüber eine fast durchweg stündli-
che Busverbindung von und nach Donaueschin-
gen (Buslinie 820). 
 
 
 
 
 
 
Das Baugebiet erhielt Zuspruch und Nachfrage. 
So erhielt die Ortsverwaltung für den 3. Bauab-
schnitt mehr Anfragen als Bauplätze zur Verfü-
gung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sumpfohrener Straße, mit ihrer Typologie als 
Kreisstraße ist als ausreichend leistungsfähig zur 
Erschließung des Gebiets anzusehen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Der Ort muss auch durchquert werden, wenn die 
Bebauung am Rainlesbachweg erreicht werden 
soll. Dies wird demnach nicht durch den Bebau-
ungsplan neu herbeigeführt. 
 
Die Lage des Baugebiets wurde bereits im Rah-
men der Standortalternativenprüfung des Flä-
chennutzungsplans bewertet und entsprechend 
abschließend abgewogen. 
 
Grundsätzlich ist mit einer geringen Zunahme des 
Verkehrs, vor allem in den Hauptverkehrszeiten 
zu rechnen. Es kommt somit zu einer geringen 
Lärmzusatzbelastung. Durch das Baugebiet 
kommt es aber auch zu einer Entlastungswirkung 
der Bestandsbebauung. 
 
 
 
 
In dem besagten Gutachten wird die Fläche als 
bereits im FNP ausgewiesene Wohnbaufläche 
berücksichtigt. Dabei erfolgt keine Bewertung, da 
bereits eine abschließende Abwägung im Rah-
men des FNP erfolgt ist. 
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Der Bebauungsplan sieht keine Zufahrt des Ge-
biets über den Rainlesbachweg vor. Lediglich die 
Grundstücke am Rainlesbachweg werden über 
diesen erschlossen, was auch heute schon der 
Fall ist. Dies orientiert sich an den dort bereits 
bebauten Grundstücken, die ebenfalls vom Rain-
lesbachweg aus erschlossen werden. 
Die Haupterschließung des Gebiets erfolgt über 
die Sumpfohrener Straße. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dem geotechnischen Gutachten wurde dies 
untersucht. Im Bereich der Gründungssohlen zu-
künftiger Bebauung stehen überwiegend 
Schwemmsedimente und tonige Verwitterungs-
böden des Opalinustones an, die in der Regel als 
tragfähig, jedoch setzungsempfindlich zu bewer-
ten sind. 
 
Das geotechnische Gutachten wurde als Anlage 
zum Umweltbericht mit ausgelegt. 
 
 
Aus der Stellungnahme des Landesamts für Geo-
logie, Rohstoffe und Bergbau vom 23.9.2020 gin-
gen keine zu berücksichtigenden Belange in Be-
zug auf das Grundwasser hervor. Die Hydrogeo-
logie wurde in einem externen Baugrundgutach-
ten untersucht. Es wurden bautechnische Hinwei-
se gegeben, die bei den Erschließungsmaßnah-

 
 
Ablehnung 
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men berücksichtigt werden. 
 
 
 
 
 
Der Abflussbeiwert ist < 0,5. 
 
 
 
Aus der Stellungnahme des Landesamts für Geo-
logie, Rohstoffe und Bergbau vom 23.9.2020 gin-
gen keine zu berücksichtigenden Belange in Be-
zug auf das Grundwasser hervor. 
 
Nach den amtlichen Karten der Landesanstalt für 
Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) liegt der 
Bereich des neuen Bebauungsplangebiets weit 
entfernt von den Überflutungsflächen der HQ100 
und HQextrem Linien. Deshalb ist nicht von einer 
Überflutung vom Außengebiet auszugehen. 
 
 
 
 
Das hier aufgeführte Gebiet wurde im aktuellen 
Flächennutzungsplan als zukünftige Gewerbeflä-
che ausgewiesen. Die Fläche ist daher nicht für 
eine künftige Wohnnutzung vorgesehen. Zudem 
wurde das Gebiet Weiherbrünnele im Flächen-
nutzungsplan als zukünftige Wohnbaufläche aus-
gewiesen. Eine Abwägung über den Standort und 
die Notwendigkeit hat bereits im Rahmen der Ab-
wägung des Flächennutzungsplans sowie der 
Standortalternativenprüfung stattgefunden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Aus der Stellungnahme geht zudem hervor, dass 
die Existenz keines landwirtschaftlichen Betriebs 
durch die Inanspruchnahme gefährdet wird.  
Bereits im Zuge der Ausweisung im Flächennut-
zungsplan hat eine Abwägung im Rahmen der 
Standortalternativenprüfung stattgefunden. 
 
Durch das Wohngebiet wird eine Arrondierung 
des Ortsrands geschaffen. Die Nachfrage ergibt 
sich aus dem FNP. 
 
Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung wird in 
Rücksprache mit dem Umweltbüro entsprechend 
angepasst. 
§ 1 Abs. 3 BauGB sowie § 135a BauGB ermögli-
chen zudem eine räumliche und zeitliche Flexibili-
sierung der Ersatzmaßnahmen, sodass ein Ein-
griff am Ort ausgeglichen werden muss. 
 
Der Umweltbericht wurde im Rahmen der förmli-
chen Offenlage mit ausgelegt. 
Der Umweltbericht ist nicht verpflichtend im Rah-
men der frühzeitigen Beteiligung auszulegen. 
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Der Begriff der Umweltverträglichkeitsprüfung 
wurde hier fälschlicherweise verwendet. Es wurde 
eine Umweltprüfung nach BauGB (§ 2 Abs. 4 
BauGB) durchgeführt. Eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung wurde nicht durchgeführt, 
da die FFH-Vorprüfung keine Beeinträchtigung 
ergeben hatte. 
 
 
Im Gutachten wurde geprüft, ob sich Verbotstat-
bestände nach § 44 BNatSchG ergeben. Dies 
konnte ausgeschlossen werden. Der Verlust des 
Nahrungshabitats stellt aber keine Beeinträchti-
gung der vorkommenden Vogelarten dar, da die 
angrenzenden Freiflächen des Offenlandes Teil 
des Vogelschutzgebietes sind, das sich bis zur 
Donau erstreckt und somit ein großes Potenzial 
an Ausgleichsflächen für die hochmobile Arten-
gruppe Vögel besteht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Das Gutachten wurde zusammen mit dem Um-
weltbericht bei der förmlichen Beteiligung ausge-
legt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Bebauungsplan wird durch Pflanzbindung der 
Erhalt der Obstbäume gesichert. Eine Vitalitäts-
prüfung der Bäume wurde durchgeführt. Durch 
die Festsetzung einer Pflanzbindung wird eine 
Erhaltung der erhaltenswerten Bäume gewähr-
leistet. Zudem wird durch weitere Baumpflanzun-
gen der Streuobstbestand entwickelt. 
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Kenntnisnahme 
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Das Plangebiet weist keine Vegetationsstrukturen 
mit Leitfunktion für den Flug von Fledermäusen 
auf. Der heutige Baumbestand, der erhalten wird, 
bietet ebenso Nahrungsmöglichkeiten für Fleder-
mäuse wie das künftige Baugebiet mit seinen 
Grünflächen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dem Landesamt für Denkmalschutz wurde 
eine archäologische Voruntersuchung abge-
stimmt. Diese wird im Rahmen der Erschlie-
ßungsarbeiten erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Walmdächer wurden als regionale Dachform mit 
aufgenommen. Flachdächer dienen als Möglich-
keit für Dachbegrünung. Die zulässigen Einfrie-
dungen dienen der Abgrenzung des privaten Be-
reichs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Umweltbericht mit integriertem Grünord-
nungsplan ist ein umfassendes Ausgleichskon-
zept inkl. Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung und 
den notwendigen Ausgleichsmaßnahmen zu ent-
nehmen. 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Kenntnisnahme 
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Nach den amtlichen Karten der Landesanstalt für 
Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) liegt der 
Bereich des neuen Bebauungsplangebiets weit 
entfernt von den Überflutungsflächen der HQ100 
und HQextrem Linien. Deshalb ist nicht von einer 
Überflutung vom Außengebiet auszugehen. 
 
Das geotechnische Gutachten wurde als Anlage 
zum Umweltbericht mit ausgelegt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 3 Bürger 3 
 Schreiben vom 09.02.2021 BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der landwirtschaftliche Weg wurde in dem ge-
nannten Bereich durch das Tiefbauamt der Stadt 
Donaueschingen vermessen. Der Weg weist dort 
eine Breite zwischen 2,86m an der schmalsten 
Stelle und 2,90m an der breitesten Stelle auf. Zur 
Einhaltung des Banketts sind mögliche Einfrie-
dungen der angrenzenden Baugrundstücke erst 
0,5m ab der Grundstücksgrenze zulässig. 
Es ist anzumerken, dass diese Problematik nicht 
erst durch den Bebauungsplan entstanden ist.  
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Nr. 4 Bürger 4 
 Schreiben vom 11.02.2021 BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 

 

 

 
 
 
 
 
Der landwirtschaftliche Weg wurde in dem ge-
nannten Bereich durch das Tiefbauamt der Stadt 
Donaueschingen vermessen. Der Weg weist dort 
eine Breite zwischen 2,86m an der schmalsten 
Stelle und 2,90m an der breitesten Stelle auf. Zur 
Einhaltung des Banketts sind mögliche Einfrie-
dungen der Baugrundstücke erst 0,5m ab der 
Grundstücksgrenze zulässig. 
Es ist anzumerken, dass diese Problematik nicht 
erst durch den Bebauungsplan entstanden ist.  
 
Der Fußweg dient dem Durchqueren des Gebiets 
sowie der Erreichbarkeit der Außenbereichsflä-
chen. Der landwirtschaftliche Weg wird derzeit 
schon von Spaziergängern genutzt, sodass von 
keiner Gefahr auszugehen ist. 
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